
5. Davon, dass sich der Beklagte auf die ausbleibende Inan-
spruchnahme eingestellt hat, kann hier auch im Hinblick auf
seine von den Parteien dargestellten wirtschaftlichen Verhält-
nisse ausgegangen werden, weshalb das Umstandmoment als
gegeben anzusehen ist.

Mitgeteilt von Ilse Kühn-Blascheck, Rechtsanwältin und
Notarin, Lehrte

Anmerkung
Das Urteil des OLG Celle handelt von der Verwirkung eines
Unterhaltsanspruchs, ein Thema, das viele Varianten kennt.
So war hier der Trennungsunterhaltsanspruch erst nach der
Rechtskraft der Scheidung am 19.1.2005, nämlich im April
2005, rechtshängig gemacht worden, und zwar mit einem
Betrag von 11.563 EUR für die Zeit vom 1.6.2002 bis
18.1.2005.
Nun weiß fast jeder Anwalt, der eine Klientin mit Trennungs-
unterhaltsansprüchen vertritt, dass er die Scheidung nicht
durch Rechtsmittelverzicht rechtskräftig werden lassen darf,
bevor nicht alle Trennungsunterhaltsansprüche geklärt sind.
Vor Rechtskraft des Scheidungsausspruchs ist die Verhand-
lungsposition viel besser! Und doch geschieht es bisweilen,
auch auf Drängen der Partei, die den Streit leid ist und
vielleicht (wie hier?) wieder heiraten will.
Das OLG Celle hat, ohne die Revision zuzulassen, Trennungs-
unterhaltsansprüche aberkannt, weil diesen Ansprüchen der
Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegenstehe, weil
der Beklagte mit seiner Inanspruchnahme zum Zeitpunkt der
Klageerhebung (4.4.2005) nicht mehr rechnen musste und sich
darauf eingestellt habe. Das OLG verkennt dabei nicht, dass
nach § 1585b Abs. 3 BGB nach der Rspr. des BGH1 jedenfalls
ein Jahr seit der Rechtshängigkeit verstrichen sein muss. Es
meint aber sybillinisch, dass eine Verwirkung der erst im
letzten Jahr vor Klageerhebung entstandenen Ansprüche nach
den konkreten Umständen des Einzelfalls gleichwohl möglich
sei.
Der BGH hat aber erst neulich für den nachehelichen Unter-
halt entschieden, dass nicht isoliert eine Verwirkung der
Berufung auf den Schuldnerverzug möglich ist, sondern nur
eine Verwirkung des Unterhaltsanspruchs selbst.2 Wenn man
schon § 1585b Abs. 3 BGB analog auf den Trennungsunter-
halt anwendet,3 hat das zur Folge, dass die Unterhaltsansprü-
che für die Zeit ab April 2004, also für immerhin gut neun
Monate (bis 18.1.2005), noch bestehen.
Insoweit kam es auf die vom OLG offen gelassene Frage an,
ob der Unterhalt für die Trennungszeit nach §§ 1579 Nr. 7,
1361 Abs. 3 BGB verwirkt war. Nach bloß einem Jahr bis
zwei Jahren (von April 2003 bis April 2005) wird das aber nur
unter besonderen Voraussetzungen angenommen.4 Schade,
dass das OLG keine Revision zugelassen hat!

Dr. Helmut Büttner, Vors. Richter am OLG a.D.,
Sankt Augustin

Vergleichsmehrwert bei Hauptsachevergleich
im Eilverfahren

§ 17 Nr. 4b RVG

Wird ein Vergleich nicht zur Beilegung des Verfahrens auf
Erlass einer einstweiligen Anordnung, sondern zur Rege-
lung des Hauptanspruchs selbst geschlossen, so kann
der Rechtsanwalt f�r die zus�tzlich geregelte Angelegen-
heit nach dem Wert der endg�ltigen Regelung Verfah-
rens-, Termins- und Einigungsgeb�hr erhalten.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 19.1.2007 – 16 WF 178/06 (AG
Heidelberg)

Aus den Gründen: 1.) Rechtsanwalt S vertritt den Schei-
dungsantragsteller. Für diesen hat er am 22.8.2006 eine einst-
weilige Anordnung beantragt, nach welcher der Antragsgeg-
nerin „ab sofort“ die Zahlung eines Monatsunterhalts von
554 EUR monatlich aufgegeben werden sollte. In der zu
Scheidung und Folgesachen anberaumten mündlichen Ver-
handlung hat Rechtsanwalt S beim Abschluss eines Ver-
gleichs mitgewirkt, mit dem sich die Antragsgegnerin ver-
pflichtete, an den Antragsteller ab September 2006 einen
laufenden Trennungsunterhalt von 250 EUR zu bezahlen.
Die Parteien erklärten sich außerdem darüber einig, dass
rückständige Ansprüche nicht bestehen. Die Grundlagen für
die Festlegung eines Betrages von 250 EUR wurden ausführ-
lich in den Vergleichstext aufgenommen.
Das AG hat den Streitwert auf 6 · 554 EUR = 3324 EUR
festgesetzt. Mit seiner Beschwerde verfolgt Rechtsanwalt S
die Festsetzung auch eines Vergleichsmehrwerts von
3324 EUR nebst 2216 EUR Rückständen für die Regelung
der Hauptsache.
2.) Das Rechtsmittel, dem das AG nicht abgeholfen hat, hat im
Grundsätzlichen Erfolg. Es ist ein Vergleichsmehrwert fest-
zusetzen. Der Vergleich vom 5.10.2006 regelt mit dem An-
spruch auf Trennungsunterhalt selbst einen eigenen weiteren
Gegenstand. Dieser ist ein anderer als die vorläufige Regelung
durch einstweilige Anordnung oder einen nur das Verfahren
auf Erlass einer solchen beendenden Vergleich.
a) Ein Prozessvergleich, durch den nichts anderes erreicht
werden soll, als eine der beantragten einstweiligen Anord-
nung entsprechende Regelung, hat in der Regel keine weiter
gehende Wirkung, als sie die einstweilige Anordnung gehabt
hätte. Gegen ihn findet auch die Abänderungsklage nach
§ 323 ZPO nicht statt (BGH FamRZ 1991, 1175, 1176). Er
kann im Verfahren nach § 620b ZPO geändert werden, wenn
auch nicht, wie die einstweilige Anordnung selbst, bereits auf
Grund anderer Einsicht des Gerichts, sondern erst dann, wenn
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4 Vgl. Schnitzler, FamRZ 2006, 239 (241).



nach Treu und Glauben ein Festhalten an der getroffenen
Regelung unzumutbar erscheint (OLG Hamm FamRZ 1991,
582).
b) Der im Verfahren der einstweiligen Anordnung geschlos-
sene Vergleich kann auch, wie hier, eine endgültige Regelung
des Unterhalts enthalten. Ob dies der Fall ist, bestimmt sich
allein nach dem Willen der Parteien. Dieser ist im vorliegen-
den Fall außer Zweifel. Ein solcher Vergleich wird zwar
geschlossen zur Beilegung des Verfahrens auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung; wie allgemein ein Vergleich sich
nicht auf den unmittelbaren Streitgegenstand zu beschränken
braucht (siehe bereits BGHZ 14, 381, 387), bezieht er einen
weiteren Gegenstand, den Unterhaltsanspruch selbst, ein,
ohne dass ein den Unterhalt betreffendes Hauptsacheverfah-
ren anhängig sein müsste.
c) Was sich aus diesen allgemeinen Erwägungen ableiten
lässt, ergibt sich für das Gebührenrecht aus § 17 Nr. 4b RVG.
Danach sind das Hauptsacheverfahren und das auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung verschiedene Angelegenhei-
ten. Hier sind sie es in dem Sinne, dass der vergleichsweise
geregelte mögliche Gegenstand des nicht anhängig geworde-
nen und des anhängigen verschiedene Angelegenheiten sind.
Der Rechtsanwalt kann für die zusätzlich geregelte Angele-
genheit Verfahrens-, Termins-, und Einigungsgebühr erhal-
ten, über deren Höhe an dieser Stelle Ausführungen nicht
erforderlich sind.
3.) a) Die Höhe des Wertes der weiteren Angelegenheit ist
zunächst mit weiteren 3324 EUR nicht zu beanstanden. Den
zwölffachen Monatsbetrag anzunehmen – der Beschwerde-
führer tut dies auch nicht – verbietet sich hier deshalb, weil
angesichts der nur beiläufigen Regelung des anhängigen
Verfahrens die Summe aus vorläufiger und endgültiger
Regelung nicht höher sein kann als der Wert der endgülti-
gen.
b) Wegen der Rückstände bleibt dunkel, ob solche überhaupt
bestanden und etwa auf sie verzichtet wurde und der laufende
Unterhalt gegen diesen Verzicht leicht erhöht wurde oder ob
sie nicht bestanden und die Regelung rein deklaratorischen
Charakter hat. Da von letzterem Fall ausgegangen werden
muss, kann nur ein Bruchteil der möglichen Rückstände als
Wert angesetzt werden, den der Senat mit 1/10 – 222 EUR –
bemisst.

Mitgeteilt von Eric Schendel, Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Familienrecht, Mannheim

Rechtsfolgen eines sittenwidrigen Verzichts auf
Unterhalt f�r ein nichteheliches Kind

§ 817 S. 2 BGB

1. Vereinbarungen zwischen Eltern eines nichtehelichen
Kindes, keinerlei Anspr�che an den Vater zu stellen, sind
sittenwidrig.
2. Rechtsfolgen aus einer derartigen sittenwidrigen Ver-
einbarung.
(Leits�tze der Redaktion)

LG Koblenz, Urt. v. 16.8.2006 – 150380/05

Tatbestand: Die Parteien sind leibliche Eltern einer gemein-
samen – nichtehelichen – Tochter.
Nachdem die Beklagte dem Kläger im Frühjahr 1999 mit-
geteilt hatte, dass sie ein Kind von ihm erwarte und dieses am
31.3.1999 geboren worden war, schlossen die Parteien unter
dem 5.5.1999 einen schriftlichen Darlehensvertrag über einen
Betrag von 100.000 DM. Dieser sollte jährlich mit 6,5 % zu
verzinsen und durch Zahlung von jährlich 3.000 DM zurück-
zuzahlen sein. Auf Zinsen und Tilgung sollten von der Be-
klagten monatlich 750 DM an den Kläger gezahlt werden. Im
Darlehensvertrag wurde vereinbart, dass dieser mit einer Frist
von 3 Monaten jederzeit gekündigt werden konnte. Die Dar-
lehensgewährung erfolgte ausweislich des Vertrages zum
Zwecke des Erwerbs einer Eigentumswohnung durch die
Beklagte.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Darlehensvertrages vom
5.5.1999, insbesondere wegen seines exakten Wortlauts, wird
ergänzend auf dessen zur Gerichtsakte gereichten Ablichtung
Bezug genommen.
Ebenfalls unter dem 5.5.1999 unterzeichneten beide Parteien
eine weitere, mit „Vereinbarung“ überschriebene Urkunde
folgenden Wortlauts:
„Hiermit erklärt sich Frau P bereit, über den Vater Ihrer
Tochter J stillschweigen zu wahren. Diese Verpflichtung gilt
so lange, bis die Tochter ihr 12. Lebensjahr erreicht hat.
Darüber hinaus verpflichtet sie sich, keinerlei Ansprüche an
Herrn K bezüglich einer eventuellen Vaterschaft zu stellen.
Dies betrifft insbesondere Zahlungen, die aus Unterhalts-
ansprüchen resultieren können. (Auch für den Zeitraum nach
dem 12. Lebensjahr des Kindes.)
Die Rechte des Kindes nach dem 18. Lebensjahr werden
hiervon nicht betroffen.
Im Gegenzug verpflichtet sich Herr K auf sämtliche Ansprü-
che aus dem Darlehensvertrag vom 5.5.1999 über DM
100.000 zu verzichten. Er verzichtet demnach, bei Einhaltung
dieser Vereinbarung, auf sämtliche Zinsen, die Tilgung und
die Kündigung des Darlehens. Die Abtretung aus der Grund-
schuldbestellungsurkunde wird dann mit Erreichen des 18.
Lebensjahres der Tochter J zurückgegeben. Die Darlehens-
schuld ist dann erloschen.“
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